
Gesetzgebender Rath

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 4 (1801)

PDF erstellt am: 29.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



W«n nb»5nî»t sich b»» I. îl. vîb» I« vrrn, und te»
u»cn Pèssssmîsrn. >l°. Z 4 Z.

D«t ?ersnre»i,nt essr -S ?!)!nî>».r'i «der fv>?cl)i?>i«r
ce».!!)? iss in Ver» 4 Hc> 5 ».p. ma> ausser Bcr»
rassseev "! Fr> ^ !'».

Der neue

» liss//.:!

Herausgegeben von Usteri.

Freytag/ den 29 May r 801. » Fünftes Quartal.

A

Den 9 Praireal IX.

Gesetzgebender Rath/ 15. April.
(Fortsetzung.)

(Beschluß «des Berichts der Polizcyeommißion, betreffend
das Wirthschaftscecht des B. Slüdil v. Wasserfloh.)

Das Gesetz macht daher aus den Wirrhsrcchten kein

unbedingtes Eigenthum, sondern ein wandelbares, auf
Zeit, Orc und Umstände beschränktes Privilegium.
Hätten noch gar keine Wirthshäuser existiert, so hätte
eine Veriheilung derselben in ganz Helvetic« systematisch

geschehen können; allein es existierten Wirthshäuser,
und zwar i» einer ungleich grössern Zahl als jene Grund-
lagen des Gesetzes zuließen; es war mithin nicht um
Creation, sondern bloß um Ncdüklion derselben zu thu».
Nach welchen Grundsätzen sollte nun dieselbe Platz ha-
den? Wir hatten von den vormaligen Regierungen
ertheilte Wirthsrechte; wir hatten Wirthschafren, die
von Interimsregierungen vergünstiget waren; es gab
endlich Wirthschaften, denen allein das Gesetz über die
Gewerbsfreyheit ihre Entstehung gab. Leztere waren
offenbar auf keinen andern Zweck als den Privateigen,
nutz der Unternehmer berechnet; bey den zweyten laßt
sich wahrlich nicht voraussetzen, daß sie in dem offenbar
provisorischen und an manchen Orten tumultuarischen
Zustand, in welchem sie ertheilt worden, auf die Grund-
satze des Gesetzes vom 20. Nov. igoo berechnet worden;
hingegen ließ sich die Vermuthung hegen, daß die alten
Regierungen, die das Wirthschaftsrecht gröstentheils
tdenfalts als ein Privilegium behandelten, während
ihres stillen und ruhigen Ganges sich jene Grund,atze
mehr oder weniger deutlich gedacht und dieselben bey
Erlheilunq der Wirthschaft-rechte befolgt habe»; es

war also sehr natürlich bey der nöthigen Reduktion der
Wirthshäuser, tiejen üacunr ich ante als Hauvlgrund,
laze anzunehmen, wir sagen als Hanptgcundlage, denn

als ausschließliche Grundlage konnte er nicht angenom«

men werden, weil auf der einen Seite die, wenigstens

faktische, Zulassung, daß diese Rechte gleichsam in daS

Prwatcigenthnm übergiengen, der Einziehung unnöthig

gewordener Wirthschaften im Wege stand, und auf der

andern die Abschaffung derjenigen Wirthsrechte, welche

ans bloß persönlichen Privilegien beruhten, manche viel-

leicht nöthige Wirthschaft eingehen machte; es wurde
daher nothwendig, jene Hauptgrundlage nach den in den

Erwägnngsgründcn des Gesetzes aufgestellten Grund«
sätzen zu modisicieren, und dieß geschah cinestheils durch

die der vollziehenden Gewalt ertheilte Bcfugniß, selbst .<
alte Wirthschaften, die unnöthig oder sonst schädlich

gclvovblu», 5tnz»5zirhl»!/

Bestimmung, daß und wie neue Wirthschaften errichtet

werden können. Die Commißion oder vielmehr die

Majorität derselbe», sieht demnach keinen Grund zu

einer Aenderung des angezogenen Gesctzartikels.

Ist übrigens die Wirthschaft des Pctentcn unnöthiz

oder, sey es wegen ihrer Lage oder auS ander» Grün,

den, schädlich, so soll sie nicht mehr fortdauern, sie

mag zu den alten gehören oder unter die muerrichtcten

gerechnet werden; so wie sie im Gegentheil, wenn die-

selbe unter das gesetzlich aufgestellte Bedürfniß fällt,
gleichfalls ohne Rücksicht ob sie a'.î oder neu sey, sort,

I währen joll; allein die Untersuchung über die Amven-

dung des Gesetzes auf den gegebenen Fall gehört nicht

der Gesetzgebung, wenn sie einmal nicht alle Gewalten

an sich reißen will, sondern den Vollzichungsb.Horden,
und wenn diese einmal die Untersuchung unternommen

und darüber entschieden haben, so muß es dabey ver»

bleiben und der gesetzgebende Rath kann nie das Ma«
teriale dieses Entscheids prüssen, denn noch einmal, das

liegt auster seinen Attnbntioncn.'
i Wiederholt räch Ihnen also die Mehrheit Euerer
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Polizeycommißion an, in die Petition des V. Scüdli
Nicht einzutreten.

Der Gegenstand wird an die Commißion zurückge-

wiesen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-
commißion gewiesen:

B Gestzgeber! Der Voll;. Rath übersendet Ihnen
hiedey das Resultat der Nationalgüterversteigerungeii,
welche im Canton Bern stall hatten und früher würde»

vorgelegt worden seyn, wenn nicht mancherley Hinder-
nisse, welche nicht vorgesehen wurden, eingetreten wäre».

Das Finanzministerium trägt darauf qn, diese Versteh

gerungen zu genehmigen, und der Voltz. Rath, welcher

diesem Antrage beystimmt, ladet Sie ein B. G-, die-

selben, »van» sie ihren Beyfall erhalten, zu ratificiren.
Folgende Botschaft wirb verlesen und an die Finanz-

commißion gewiesen:

B- Gesetzgeber! Nach der Verwerfung des Verkaufs
der Domaine Sonncnberg entsagten wir zwar der Hof-
nung die Hauptdomaine verkäuflich anzubringen, besah-

ken aber noch einen neuen Versuch mit den Separat,
besitzungen derselben zu machen, dessen Resultat wir
auch vortheilhast genug sinken, um dasselbe an Ihre
Genehmigung zu bringen, vermittelst welcher wir in
den Stand gefczt seyn werden, etwas von den drin-

gendcn cinsiedlischen Schulden tilgen zu können. Als
mis der Ausichlag der zlen Steigerung einverichtet

ward, verflocht sich das Geschäft durch Entfchädigungs-
gesuche, Klagen und Nachgebote der cut fetten^ächter,—
Die Sache warb nach gemachten Untersuchungen »nie-

der an die Kammer verwiesen und dieselbe instruirt,
die Erständet der ;ten Steigerung und die Nachdicken-

den ohne Ausschluß anderer Kauflustigen für sich zu be-

niffcn, den Concurs zwischen denselben nochmal z» er-

öffnen und die feilgebotenen Gegenstände auf gesetzliche

Genehmigung dem Meistbietenden zu adiudicieren.

Wir übersenden Hhnen deßnahen B. G. das neuer,

liche Steigerungsproivkoll und das Resultat der Ver-
Handlung über die Nachgebole, durch welche dann zu-

gleich alle Entschädigungsansprüchen abaethan sind.

Diese Scparatbesitzungen hatten bey der ersten Steige-

rung den Preis von Fr. 11270, beyder acen jenen von

Fr., bey der zten 20008 Fr. 7 btz. und. end-

lich bey der Nachgebotsverhandlung 21842 Fr. 8 btz.

8 rp. erstiegen. Wir glauben Ihnen nur - och ins Ge-

dächtniß zurückiuff.n zu sollen, daß die Verwaltungs-
Hammer schon bey dem ersten Antrag der Domaine
E,om>enb-.i'ch die Schätzungen derselben, als übermDg j

erklärt bat; daß sich diese Aeusserung durch so viele Ver-
suche und durch Vergleichung des specifischen Ertrags
jedes Stücks erwahrt hat, daß die Beybehaltung dem
Staate ein jährliches Deficit verursacht und daß es

nothwendig ist, mit Befriedigung vieler einsiediischev
Crediroren einen Anfang zu machen.

Die Criminalgesetzg. Commißion räth zu folgender
Botschaft, welche angenommen wird:

B. Vollz. Räthe! Um bey dem Cautonsgericht Ober-
land den geäufferien Wahn zu heben: als wären dein
inquirirendm Richter alle Mittel benommen, dem Starr»
sinn solcher Inquisiten zu begegnen, die auf die vorge-
legten Fragen nicht antworten wollen, oder ihre Frech,
heir bey ungebührlichem Betragen gegen den'Richter zu
züchtigen, hatte der qesttzg. Rath in einer Botschaft
vom 28. Aug. 1800 Sie B. V. R. eingeladen, durch
das Justizministerium dem Cant. Gericht Oberland die

Weisung zugehen zu lassen: daß tue zur Handhabung
der Criminalrechtspflege und der dem Rchleramt schul,
digeu Achtung in beyden obgedachten Fällen crfvderlchel,
Zwangs - und Strafmittel, dem Rchtcr niemals ge-

setzlich benommen worden seyen; folglich demselben als
unentbehrlich immerfort zustehen.. Belangend aber die

Lügenhaftigkeit der Inquisiten, es sey baß sie vorsetzlich
die Wahrheit verschweigen oder Unwahrheiten vorgeben:
so glaubte vcr gcfttzg. Rath, um gibst de» Schein alles
Torturarliqen Mittel bey den Verhören zu melde» die

Strafbefugniß des Richters bloß ans engere Einschlief,
sung, härteres Gefängniß und schlechtere Kost beschrän-
ken zu sollen.

Da die von dem Cautonsgericht Bern jüngsthin au
den gesetzg. Rath gelangte hier beygefügte Emsrage gänz-
lich mit jener vom Cautonsgericht Oberland in Absicht
auf Veranlassung, Gegenstand und Wunsch überein»

stimmt, und der gesetzg. Rath noch unverändert in den
nemlichen Begriffen stehet, so bleibt ihm bey dieser
ähnlichen Anfrage nichts anders zu thun übrig, als
Sie V. Vdllj. Räthe zu ersuchen: die ncmiicbe Wei,
sung, die dem Caiilonsgericht Oberland ertheilt »vor«

den ist, nun auch dem Cautonsgericht Bern und übrigen

Cantonsgerichlen zu ihrem Verhalt zukommen zu lassen.

Die Fmanzcommißion erstaltet über die Ratifikation-
des im C. Linlh verkauften Wirthshauses zu Neu Sd."

Johann eine» Bericht, der für z Tage ans den Canz,

lcytisch gelegt wird.

Die gleiche Commißion erstattet über die Beschwer»

den zweyer.' Dörfer im Dlstr. Murten gegen einen vom
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Wen zu zahlenden Bvbenzins, einen Bericht, der für

z Tage ans den Canzleytisch gelegt wird.

Eben diese Commission erstattet über das Begehren

einer Gemeinde aus dem C. Wastis, ihre Gcmeiud-

Waldungen zu theilen, einen Bericht, der für ; Tage

auf den Canzleytisch gelegt wird.

Die Finanzcommißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B- Gesetzgeber l Am 23. Merz lezthin haben Sie
auf den Vorschlag der Pelirionencommission, die Gegen-

Vorstellung der Gemeinde Coliongcs, Distr. St. Maurice,

gegen die von der Gemeinde Dorenna; verlangte Thei-

lung mehrerer gemeinsamer Grundstücke, worauf Schwel-
lenholz wachst, an die Finanzcomnußisn zur Unters«-

chung gewiesen.

So sehr Ihre Commißion sich bemühte, zu BeHand-

lung dieses Gegenstandes die Petition der Gemeinde

Dorennaz zur Hand zu bringen, so waren alle ihre
Bemühungen bisdahin vergeblich und ohne Erfolgst und

da ohne diese, dieses Theilungsgeschäft nicht wohl un-
ter sucht und behandelt werden kann, so rail) Ihnen
B. G. Ihre Finanzcommißion an, die Gcgenp.'lilion
der Gemeinde Collonges cmswcilen ad acta zu legen.

Die Finanzcommißion räth zur Ratifikaiwn einiger
kleiner Güiervcrkänffc. Das angetragene Dekret wird
für z Tage aus den Canzleytisch gelegt.

Die gleiche Commission legt über die Allmentrheilung
zu Renßcgg im C> Baden einen Dekretsvorschlag vor,
der für z Tage auf den Canzleytisch gelegt wird.

Die Finanzcommißion räth zu folgender Botschaft,
welche angenommen wird:

B. Vollz. Räthe! Durch eine Botschaft v. 10. d.
übersenden Sie dem gesitzg. Rath einen Theilungsent-
wurf über die Allment zu Oberrisserschwyl Distr. Met-
mcnstelten C.Zürich, mit. einigen dazu gehörigen Bey-
lagen. Sie bemerken stlbst schon in Ihrer Botschaft,
daß dieser Thcilungscnlwurf noch keineswegs vollständig
«nd befriedigend sey, glauben aber, daß wegen der An-
Wesenheit der Abgeordneten dieser Gemeinde die Vollstem-
digkeit des Entwurfs sowohl, als der Einwendungen
dagegen, leicht zu erhalten seyn werde. Allein diest
Abgeordnete» sind wieder nach Haust zurückgekehrt und
waren nicht hmlänglich z» Eingehung eines Vergleichs
bevollmächtigt. Der gesttzg. Rath sendet daher Ihnen
B. V. R, diesen Entwurf samt seinen Beylagen mit der
Einladung! zurück,. einen den Forderungen der frühern

Botschaft vom 7. Merz entsprechenden Thâmgs'cnt»
wurf zu bewerkstelligen, worin zugleich »och über die»

jenigcn Lokalverhältnisse, über welche sich die theilung»
begehrenden und theilungverweigernden Bürger wider»
sprechen, die erforderliche bestickte Auskunft enthalten styv

Die Petitionencommißion berichtet über folgend?
Gegenstände:

1. Das Begehren des Distriktsgerichts élu pays cten.-
h-mr Iv»mâl um Entschädigung für die Vogtrechnnngs^
prüffuugen, wird au die Civilgcs. Commißion gewiesen

2. Urs. Bürky Schumacher von Biberist, beschwert
sich über die von der Verwaltnngskammer von Solothurn-
erkannte Abstellung seines seil der Revolution aufgestellt
ten Pintensthcnkes. — An die Vollziehung gewiesen.

z. Die Gemeinde Atlikon, Distr. Bajftrstorf, Cant.
Zürich, verlangt die Bewilligung zur Vertheilung eines

Theils ihr-s gemeinsamen Feld - und Holzlands. —-
Dagegen protestier in einer beyliegenden Gegenvorstellung

Hs. Caspar Baumbergcr, ein Bürger dieser Gemeinde,
deren Inhalt von dem Bezirkestanhaller nicht nur visirt,,
stnvern bekräftigt worden ist.

Die Pet. Commission rathet an diest beyden Vorstef»
hingen der staatSwirthschaftlichen Commißion zu über»

weisen. — Angenommen.

4- Mehrere Bürger der Gemeinde Mortbach, Distr..
Altstädten glauben, daß ihre unter dem Titel : Hofstatt--
kernen an die Beamten des Fürsts von St. Gallen?»!t
richtete jährliche Abgabe, in diestlaßedcr unentgeldlich>
abgeschaftcn Feodallasten gehöre, und begehren zu Ver-
mcidung daheriger Streitigkeiten Auskunft von der Ge--

sttzgebung.

Die Pet. Commission rathet an, diese Zuschrift der'

Vollziehung zu überweisen, um den Gegenbericht von de?

Verwaliungskammer von St. Gallen einzuziehen.

Angenommen.

Eine beträchtliche Zahl Zchndenbcsitzende Partiku'»-

laren, und mit ihnen die Geistlichen so wie die .stireren--
und Armenpsteger im Canto» Thurgau, stellen ihre anst
ferste Dürftigkeit vor, und bc'chwören, nach zurückgeleg»-

tem Nevolutionsstuim, den gcsttzaebenden Rath bey?

seiner anerkannten Gerechiigkeitslstbe, ohne längerem
Verzug die AusstellungdeS Zehntens bisaufdesteu recht---

niäßigcn Lvskaufzu deeretirc». —- Wird an die Finanz!--
commißion gewiesen.

6. Die Verwaltungskamer des Cantons Luzcrn rechts
fertigt sich in einer Zuschiift über die Beschwerden disc
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die Gemcmdvcrw-'.ltnng von Großdictwyl gegen ihre

Verfügung in Betreff des B. Zettel bey der Gesetzgebung

eingegeben, und von denen sic de rch dac Blatt desSchwci-

zer>schen Republikaners N. 29;, welches den Bericht der

Pet. Commißion und eine vorgebliche Anschuldigung ihres

Verfahrens enthaltet, benachrichtiget worden. Sie ver-

langt, daß ihrer Rechtfertigung, die darinn besieht, daß

,sic die Petition von Großtieiwyl offenbarer Unwahrhei-

gen und Entstellung der Umständen bezüchcigct, die ncm-

liche Publizität wie der Anschuldigung ertheilt werde;
und stellt es der Gesetzgebung anheim, über die Gemciudö-

Verwaltung zu Grvßdielivyl zu verfügen, was dem mora.

lochen und politischen Werth ihrer Petition angemessen

seyn niag.
Die Pelitionscommißion nach dem sie ihren damals

abgesiattcten Bericht iiachgelcsen. hat gefunden, daß

derstl->e eines Theils einen Auszug der Petition der Ge-

nicindc Großdtetwyl, durch welche allerdings die Lcr-
waltuiigekammer willkürlicher Verfügungen beschuldigt

wird, andern Theils denn ihr Befinden enthalte, in

welchen: hingegen keine Anschuldigung steht, im Gegen-

theil die Wahrheit der Beschwerden von Großdicimyl

mr Zweifel gelassen und die ganze Sache der Vollziehung

zur Untersuchung und Verfügung zu überweisen angera-

then wird, welcher Antrag auch angenommen worden.

So wenig als die Anschuldigung der Verwaltungs-
kammer von der Gesetzgebung in Untersuchung genommen

worden so wenig kann ihre Rechtfertigung von der Gc-

schgebunz untermcht werden; und so wenig als der gc-

schzebtnde Rath die Einrükmig des frühern Berichts i»

öffentliche Blatter verhängt hat, eben so wenig wird sie

über die Bekanntmachung der Rechtfertigung etwas ver-

hängen. Die Commißion räth daher an, die Zuschrift

der Vecwaikungskammcr, lediglich ad acta zu legen.

Inländische Nachrichten.
Dcr Regierungsstatthalter des Cantons Lu-

gauo an seine Mitbürger.
Hier ist.das ncue Auflagensystem das ich auf Befehl

der Regierung kund mache. Es gereich: nur zum wahren

Vergnüge» Euch ankündigen zu können, daß es die ihm

vorangegangenen übertriebenen Gerüchte zu Schanden

macht; da es überdieß vorzüglich auf Billigkeit gegründet

ist, und mit dein Vermögen eiueS jeden Bürgers in rich,

tigcm Verhältniß steht, ft> ist es um so weniger fühlbar.

Erkundiget Euch und ubervenkt die Abgaben, weiche

benachbarte» Staaten auferlegt sind, und Ihr werdet

eingestchen müssen, daß ungeachtet dcr heftige» politischen
Erschütterungen, nngeachtel der traurigen Folgen eines

kaum beendigten Kriegs und dcr Dringlichkeit für die

öffentlichen Ausgaben zu sorgen, die Aufopferungen,
welche daS Vaterland von Euch fodcrt, eben so mäßig
als unumgänglich nothwendig sind. Der Eifer der ver-
schicdenen öffentlichen Beamten denen die Vollziehung
dieses Plans anvertraut ist, die hierauf Bezug habenden
ministeriellen Weisungen und die fernern Erläuterungen,
welche man in der Folge bcy zweifelhaften Fällen crhal.
le» kann, werden wie ich hoffe, die Schwierigkeiten über»

winden, die mit neuen Einrichtungen so ausgedehnten
und kizlichcn Inhalts unzertrennlich sind.

Endlich muß ich Euch bemerken, daß eine getreue und

baldige Folgclcistung gegen die Verfügungen der Regie«

rung, dieien Gegenstand betreffend, sowohl für den

Staat als für Euch selbst minder lästig ist, als es andere

Maßnahmen seyn würden.

Lugano, den 4. May 1801.

Sign. Jos. Ioh. Baptist F r a n z 0 n ».

D r u k f e h l e r.
In N. ;n. S. 8». Sp. 2 Zeile 26 von oben, statt

in dem neuen, so wie iet-em bestehenden, lies jeden,
neuen, so wie jedem bestehenden.

Ebendaselbst Z. 16 von unten, statt behenden W>l«
len, lies behendem Blicke.

Ebmdas. Z. 14 von unten, statt prciswürdigen,
lies precise«.

S. 84. Sp. 1. Z. ; von oben, nach 'den Wertem:
vieljährigcr Freund, lies Aliseckelmcistcr Felix Pal«
lhasar.

Ebendas. Z. i? von oben, nach dem Worte: dabey,
lies die Behandlungen.

Ebendas. Z. 6 von unten, statt Überreichung,
lies Ueberziehunq.

Sp. 2. Z. 9 sind folgende zwey unserer edeln und
theuren Freunde ausgelassen worden : Siphons Psyffer
(Mitglied der Gesetzgebung), Joseph Pfyffcr (Oder»
einnchmer).

Ebendas. Z. io von unten, statt in einem kritische»

Zeitpunkte, lies in diesem so kritischen Zeilpunkle.

In dem S->12 (Nr. »40 und »41) und folgenden

abgedrukten Bericht der Pvlizcycommißivn, ist anstatt

Kuochlep durchaus zu lese» Kuechler.
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